
Textteil 
zum Bebauungsplan 

„Nördlicher Ortsrand“ 
Gemeinde Langenau - Albeck 

 
 
Rechtsgrundlagen 
 
1. §§ 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 

341) 
2. §§ 1 - 23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(Baunutzungsverordnung) vom 26. Juni 1962 (BGBl.1 S. 429) 
3. §§ 1 - 3 der VO über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die 

Darstellung des Planinhalte (Planzeichenverordnung) vom 19. Januar 1965 
(BGBl. I S. 21) 

4. § 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des BBauG vom 
27. Juni 1961 (GesBl. S. 108) 

5. §§ 3 Abs. 1, 7, 9, 16 und 111 Abs. 1, 2 der Landesbauordnung (LBO) für 
Baden-Württemberg vom 6. April 1964 (GesBl. S. 151) 

 
Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
 

I. Art der baulichen Nutzung 
 
 

§ 1 
 

Baugebiet 
 
Der gesamte räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist reines Wohngebiet 
gemäß § 3 BauNVO. 
 

§ 2 
 

Ausnahmen 
 
Soweit in § 3 BauNVO Ausnahmen vorgesehen sind, sind diese nicht Bestandteil des 
Bebauungsplans. 
 

§ 3 
 

Neben- und Versorgungsanlagen 
 
(1) Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind unzulässig. 
 
(2) Versorgungsanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO können als Ausnah-

men zugelassen werden. 
 



II. Maß der baulichen Nutzung 
 
 

§ 4 
 

Allgemeines 
 
(1) Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzung der 

Grundflächenzahl und der Zahl der Vollgeschosse. 
 
(2) Die zulässige Geschoßflächenzahl ergibt sich aus der Vervielfachung von fest-

gesetzter Grundflächenzahl und festgesetzter Zahl der Vollgeschosse. § 17 
BauNVO bleibt unberührt. 

 
§ 5 

 
Zulässiges Maß der baulichen Nutzung 

 
(1) Die Festsetzung der Grundflächenzahl und der Zahl der Vollgeschosse erfolgt 

durch Eintragung im Bebauungsplan. Soweit eine Festsetzung der Grundflä-
chenzahl im Bebauungsplan nicht erfolgt, gilt die jeweils zugehörige Grundflä-
chenzahl nach § 17 Abs. 1 BauNVO als festgesetzt. 

 
(2) Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse ist zwingend. 
 
(3) Von der Zahl der Vollgeschosse kann eine Ausnahme, gemäß § 17 Abs. 5 

BauNVO nicht zugelassen werden. 
 
 

III. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 
 
 

§ 6 
 

Bauweise 
 
(1) Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt. 
 
(2) Soweit im Bebauungsplan Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen 

eingetragen sind, gilt diese Eintragung als Festsetzung gemäß § 22 Abs. 2 
Satz 2 BauNVO. Doppelhäuser und Hausgruppen müssen gleichzeitig 
ausgeführt werden. 

 
(3) Für die Stellung und die Firstrichtung der Gebäude sowie für die Dachform 

sind die Eintragungen im Bebauungsplan maßgebend. 



§ 7 
 

Überbaubare Grundstücksfläche 
 
(1) Die Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien, Baulinien, Baugrenzen und 

Bebauungstiefen erfolgt durch Eintragung im Bebauungsplan. 
 
(2) Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne 

des § 14 BauNVO nicht zulässig 
 

§ 8 
 

Grenz- und Gebäudeabstand 
 
(1) Der seitliche Grenzabstand der Hauptgebäude von den Nachbargrenzen muß 

mindestens 3,00 m betragen. Die Grenzabstände sind im Bebauungsplan 
festgesetzt. 

 
(2) Weitergehende Fenster- und Gebäudeabstände nach der LBO bleiben 

unberührt. 
 
 

IV. Baugestaltung 
 
 

§ 9 
 

Gestaltung der Bauten 
 
(1) Die Grundrisse der Gebäude sollen ein Ianggestrecktes Rechteck bilden. 

Dabei soll die Gebäudelängsseite bei eingeschossigen Gebäuden in der 
Regel mindestens 9,00 m und bei zweigeschossigen Gebäuden mindestens 
11,00 m betragen. Hausgruppen dürfen nicht länger als 30,00 m sein. 
Doppelhäuser und Hausgruppen müssen gleichzeitig ausgeführt und 
einheitlich gestaltet werden. 

 
(2) Die Höhe der Gebäude darf hangseitig bis zur Traufe 3,50 m vom 

eingeebneten Gelände betragen. 
 
(3) Die Sockelhöhe der Gebäude (Oberkante Erdgeschoßfußboden) ist möglichst 

niedrig zu halten; sie darf nicht mehr als 0,30 m (hangseitig) betragen. Die 
Oberkante des fertigen Erdgeschoßfußbodens ist im Bebauungsplan für jedes 
Grundstück festgesetzt. Sie ist bezogen auf Meereshöhe NN und ist jeweils 
vom Geometer am Schurgerüst festzulegen. 

 Fixpunkt: Mauerbolzen im nördlichen Giebel der Friedhofskapelle 
 499,955 NN im alten württembergischen System. 
 
(4) Bei stark geneigtem Gelände dürfen die Gebäude talseitig mit einem Haupt-

geschoß mehr als im Bebauungsplan vorgesehen in Erscheinung treten, 
sofern dies im Bebauungsplan nicht bereits berücksichtigt ist. 



(5) An- und Vorbauten an den Gebäuden sind nur gestattet, wenn sie in einem 
angemessenen Größenverhältnis zum Hauptgebäude stehen und sich archi-
tektonisch einfügen. 

 
(6) Fensteröffnungen sind hinsichtlich ihrer Größe und Verteilung in der 

Wandfläche harmonisch zu gestalten. 
 
(7) Die Dachneigung muß bei den Hauptgebäuden 25° betragen, soweit im 

Bebauungsplan keine weitergehenden Beschränkungen festgesetzt sind. Bei 
Hausgruppen muß die Dachneigung stets die gleiche sein. Für die Dachdek-
kung sollen in der Regel engobierte Tonziegel verwendet werden. 

 
(8) Dachgruppen und Dachaufbauten sind nicht gestattet. 
 

§ 10 
 

Nebengebäude und Garagen 
 
(1) Die Nebengebäude sollen in einem angemessenen Größenverhältnis zum 

Hauptgebäude stehen und sind mit diesem in einen guten baulichen Zusam-
menhang zu bringen. 

 
(2) Die im rückwärtigen Grundstücksteil freistehend vorgesehenen Nebenge-

bäude und die Garagen zweier benachbarter Grundstücke sind zu einem 
Baukörper zusammenzufassen, soweit der Bebauungsplan keine besonderen 
oder abweichenden Festsetzungen trifft. 

 
(3) Nebengebäude müssen, sofern es sich nicht um landwirtschaftliche Gebäude 

handelt, eingeschossig erstellt werden. Die Traufhöhe darf hangseitig höch-
stens 3,50 m betragen. Dachneigung und Bedachungsmaterial sollen dem 
Hauptgebäude entsprechen. 

 
(4) Die erforderlichen Garagen müssen zusammen mit den Wohngebäuden 

geplant und den bereits vorliegenden Musterblättern der Gemeinde ent-
sprechend gebaut werden. 

 
§ 11 

 
Einfriedigungen 

 
(1) Die Einfriedigungen der Grundstücke an öffentlichen Straßen und Plätzen sind 

für die einzelnen Straßenzüge einheitlich zu gestalten. Gestattet sind Sockel 
von 0,30 m Höhe aus Naturstein oder Beton mit Heckenhinterpflanzungen aus 
bodenständigen Sträuchern. Zusätzlich sind 1 m hohe Maschendrahtzäune mit 
Heckenhinterpflanzungen zulässig.  Die Gesamthöhe der Einfriedigungen soll 
das Maß von 1,00 m nicht überschreiten. 

 



(2) In bebauten Straßezügen (Baulücken) sind die Einfriedigungen denen der 
 Nachbargrundstücke anzupassen. 
 
(3) Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht gestattet. 
 

§ 12 
 

Grundstücksgestaltung und Vorgärten 
 
(1) Auffüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzuführen, 

daß die gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse möglichst wenig beein-
trächtigt werden. Die Geländeverhältnisse der Nachbargrundstücke sind dabei 
zu berücksichtigen. 

 
(2) Vorgärten sind nach Erstellung der Gebäude als Ziergärten oder Rasen-

flächen anzulegen und zu unterhalten. Bei Anpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern sollen bodenständige Gehölze verwendet werden. 

 
(3) Vorplätze müssen planiert und befestigt werden. 
 
(4) Vorgärten und Bauverbotsflächen dürfen nicht zu gewerblichen Zwecken 

benützt werden. 
 

§ 13 
 

Entwässerung 
 
(1) Häusliche Abwässer sind in Hauskläranlagen zu leiten und nach Klärung in 

das Ortskanalnetz abzuführen. Die Hauskläranlagen müssen der DIN 4261 
entsprechen. 

 
(2) Die für die Hausentwässerungsanlagen erforderliche wasserrechtliche 

Erlaubnis bleibt unberührt. 
 

§ 14 
 

Ausnahmen und Befreiungen 
 
Für Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
und den Bebauungsvorschriften gilt § 31 BBauG bzw. § 94 LBO. 
 
 



Stadt Langenau Stadtteil Albeck 
Deckblatt zum Textteil Bebauungsplan 

"Nördlicher Ortsrand" 
 
 
 
 

§ 2 
 

Ausnahme 
 
 wird ersatzlos gestrichen 
 

§ 3 
 

Neben- und Versorgungsanlagen 
 

Zulässig sind Versorgungsanlagen, Garagen, Gewächshäuser bis zu 15 m² 
Nutzfläche und genehmigungsfreie Geschirrhütten 

 
§ 7 

 
(2) Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne 

des § 3 des Textteiles zulässig. 
 

§ 10 
 
(4) wird ersatzlos gestrichen 
 
 
 
Gef. Langenau, den 06.10.1989 
Verwaltungsverband Langenau 
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